
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,           Husum, den 05.11.2025 
 
Ihre Tochter / Ihr Sohn ___________________________ hat bereits im vergangenen 
Schuljahr eine Projektarbeit gem. §13 der Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen 
(GemVO) erstellt und präsentiert. Die dafür erteilte Note ist prüfungsrelevant und wird 
gesondert im Abschlusszeugnis ausgewiesen. 
 
Bei Wiederholung der Abschlussprüfung (z.B. ESA-Prüfung), für die die Projektarbeit 
angefertigt wurde, bzw. im Rahmen einer zusätzlichen, höheren Abschlussprüfung (z.B. 
MSA-Prüfung) hat Ihre Tochter / Ihr Sohn die Möglichkeit die Projektarbeit mit einem 
anderen Thema erneut anzufertigen oder sich die bereits erteilte Note anrechnen zu 
lassen. Bedenken Sie bitte die eventuell erforderliche Umrechnung von ESA-Niveau 
auf MSA-Niveau! 
 
Falls die Projektarbeit wiederholt wird, wird die bereits erteilte Note hinfällig und durch die 
neu zu erwerbende Note ersetzt. Dies gilt auch bei einer Verschlechterung der Note. 
Lassen Sie sich daher gerne im Voraus von den Klassenlehrkräften beraten. 
 
Um unsere Akten aktualisieren und die diesjährigen Projektarbeiten planen zu können, 
benötigen wir von Ihnen eine schriftliche Bestätigung bezüglich der Entscheidung Ihrer 
Tochter / Ihres Sohnes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
____________________________________ 
Unterschrift Schulleitung 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name Schüler/Schülerin: _______________________ Klasse: __________ 
 
Bitte ankreuzen: 

 
O – Die Projektarbeit soll NICHT wiederholt werden.  

 
O – Die Projektarbeit soll wiederholt werden.  

 
   

Unterschrift Schüler/Schülerin  Ort, Datum 
 
 

  

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  Ort, Datum 
 


